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  An die Direktionen 
der Kindergartensprengel 
der Grundschulsprengel 
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der Mittel-und Oberschulen 
der Schulen der Berufsbildung 
der gleichgestellten Kindergärten sowie der 
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Bozen, 28.05.2021  

  
Bearbeitet von: 

Kathrin Psenner 
Tel. 0471 417533 

kathrin.psenner@schule.suedtirol.it 

 

 

 

 

 
 

Zur Kenntnis: An die 
Abteilung Gesundheit 
Amt für Prävention, Gesundheitsförderung und öffentliche 
Gesundheit 
 
An die 
Generaldirektion des Südtiroler Sanitätsbetriebes 
gd@sabes.it 
 
An das 
Betriebliche Departement für Gesundheitsvorsorge des 
Südtiroler Sanitätsbetriebes 
praevention.department@sabes.it 
 
An die 
Familienagentur 

familienagentur@provinz.bz.it 

 

 

 

 

 

Rundschreiben Nr. 25/2021 

 

Überprüfung der Einhaltung der Impfpflicht im Kindergarten- und Schuljahr 2020/2021 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

 

bekanntlich wurde mit Gesetzesdekret vom 7. Juni 2017, Nr. 73, die Impfpflicht für Minderjährige im Alter von 

0 bis 16 Jahren erweitert. Artikel 3-bis des genannten Gesetzesdekrets Nr. 73/2017 sieht ab dem 

Kindergarten- und Schuljahr 2019/2020 den Datenaustausch zwischen Kindergärten und Schulen einerseits 

und dem Sanitätsbetrieb andererseits zur Überprüfung der Einhaltung der Impfpflicht vor. 

 

Wie bereits im letzten Kindergarten- und Schuljahr muss der Datenaustausch auch heuer erfolgen, indem 

über das Schülerverwaltungsprogramm „PopCorn“ eine Überprüfung des Impfstatus der Kinder, 

Schülerinnen und Schüler durchgeführt wird: 

 

In Umsetzung der genannten Bestimmung ist innerhalb 10. Juni 2021 die Überprüfung des Impfstatus aller 

Kinder, Schülerinnen und Schüler im Alter bis zu 16 Jahren durchzuführen. Bekanntlich können bei der 

Überprüfung im Schülerverwaltungsprogramm „PopCorn“ verschiedene Ergebnisse aufscheinen; sofern das 

Ergebnis der Überprüfung nicht „Ok“ lautet (also bei jeglicher anderen Art von Meldung, einschließlich 

Fehlermeldung), ist folgende Vorgehensweise zu beachten: 

Die Erziehungsverantwortlichen jener Kinder, Schülerinnen und Schüler werden kontaktiert, die mit der 

Impfpflicht nicht in Ordnung sind. Im Schreiben werden die Erziehungsverantwortlichen aufgefordert, dem 

Kindergartensprengel/der Schuldirektion die Dokumente zu übermitteln, aus denen hervorgeht, dass: 

a. das Kind die vorgeschriebenen Pflichtimpfungen erhalten hat; der Erhalt der 

vorgeschriebenen Pflichtimpfungen kann durch folgende Unterlagen belegt werden: 
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- Kopie des Impfbüchleins des Sanitätsbetriebes, das vorher vom zuständigen 

Hygienedienst des Sanitätsbetriebes mit dem aktuellen Datum vidimiert wurde. Die 

Vidimierung der in- und ausländischen Impfbüchlein nimmt jedes Impfzentrum des 

Südtiroler Sanitätsbetriebes während der Öffnungszeiten vor; 

- entsprechende Bescheinigung des Sanitätsbetriebes: Der Südtiroler Sanitätsbetrieb 

kann nur Impfbescheinigungen von Kindern, Schülerinnen und Schülern ausstellen, die 

in Südtirol ansässig sind. Die Bescheinigungen für Kinder, Schülerinnen und Schüler, 

die nicht in Südtirol ansässig sind, stellt der laut Wohnsitz zuständige Sanitätsbetrieb 

aus; 

b. das Kind die Bedingungen für die Impfbefreiung, die Unterlassung oder den Aufschub 

derselben erfüllt; es ist eine Bestätigung über die Impfbefreiung aufgrund durchgemachter 

Krankheit, die Unterlassung oder den Aufschub der Pflichtimpfung durch eine ärztliche 

Bestätigung des Kinderarztes oder des bezirksmäßig zuständigen Hygienedienstes zu 

übermitteln; 

c. das Kind nicht alle Pflichtimpfungen erhalten hat; in diesen Fällen ist ein Impftermin für die 

fehlenden Pflichtimpfungen über die landesweite Vormerkungsstelle vorzumerken. 

 

In der Anlage finden Sie den Entwurf eines Musterbriefes für die Erziehungsverantwortlichen (Anlage 1). Die 

genannten Unterlagen sind dem Kindergartensprengel/der Schuldirektion innerhalb 10. Juli 2021 auf 

Postweg, via Mail oder persönlich in einem geschlossenen Umschlag zu übermitteln. 

 

Innerhalb 20. Juli 2021 übermittelt der Kindergartensprengel/die Schuldirektion die genannten Dokumente im 

Original mittels eingeschriebenen Briefes oder mit zertifizierter elektronischer Post (PEC) an den örtlich 

zuständigen Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit an folgende Adressen: 

      Gesundheitsbezirk Bozen: Amba-Alagi-Straße 33, 39100 Bozen oder igiene-bz@pec.sabes.it  

      Gesundheitsbezirk Meran: Goethestraße 7, 39012 Meran oder igiene-me@pec.sabes.it 

      Gesundheitsbezirk Brixen: Dantestraße 51, 39042 Brixen oder igiene-bx@pec.sabes.it  

      Gesundheitsbezirk Bruneck: Paternsteig 3, 39031 Bruneck oder igiene-bk@pec.sabes.it  

 

Zudem sind alle Kinder, Schülerinnen und Schüler, für welche keine Dokumente/Unterlagen eingereicht 

worden sind und/oder für die eine unklare Impfdokumentation abgegeben wurde, die vom Südtiroler 

Sanitätsbetrieb kontrolliert werden muss, in die Tabelle (Anlage 2) einzutragen, welche anschließend an die 

entsprechende obgenannte Adresse gesendet wird. Die Struktur der Tabelle soll nicht abgeändert werden, 

sondern in dieser Form an den Sanitätsbetrieb gesendet werden (und zwar damit alle Kindergärten und 

Schulen die Liste in derselben Form an den Sanitätsbetrieb versenden und dieser widerum die Daten auf 

technischer Ebene erfassen kann). 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Der Abteilungsdirektor 

Stephan Tschigg 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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